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Bisherige Fassung 

 

Neue Fassung 
Änderungen gekennzeichnet durch  
Fettdruck und kursiv 

§ 2 Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von Hunden, die der Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben dienen oder zum Ein-
kommenserwerb oder aus festgestellten gesund-
heitlichen Gründen notwendig sind. 

§ 2 Steuerfreiheit 

(1) Steuerfrei ist das Halten von 

1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben, 

2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des 
Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-
Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe oder 
des Technischen Hilfswerks, die ausschließlich 
der Durchführung der diesen Organisationen 
obliegenden Aufgaben dienen, 

3. Hunden, die für Blinde, Taube oder völlig Hilf-
lose unentbehrlich sind (Schwerbehinderten-
ausweis mit dem Merkzeichen „Bl“, Gl, oder 
„H“). Die Steuerbefreiung kann von der Vorlage 
eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig ge-
macht werden, 

4. Hunden, die zur Bewachung von Herden not-
wendig sind, 

5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes 
vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen 
Einrichtungen untergebracht sind,  

6. Hunden, die die für Rettungshunde vorgese-
hen Prüfungen bestanden haben und als Ret-
tungshund für den Zivilschutz, den Katastro-
phenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfü-
gung stehen. 

7. Hunden in Tierhandlungen. 

(2) Die Steuerbefreiung nach Abs. 1 Nr. 3 wird 
nur für einen Hund gewährt. 

§ 5 Steueranrechnung 

(1) Tritt an die Stelle eines verendeten oder getöte-
ten Hundes, für den die Steuerpflicht besteht, bei 
demselben Halter ein anderer Hund, so entsteht für 
das laufende Steuerjahr keine neue Steuerpflicht. 

(2) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuer-
jahr oder für einen Teil des Steuerjahres bereits in 
einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland besteuert, so ist die erhobene Steuer 
auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr 
nach dieser Satzung zu zahlen ist. Mehrbeträge 
werden nicht erstattet. 

§ 5 Steueranrechnung und Steuerermäßigung 

(1) ersatzlos streichen 

 

 

(1) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuer-
jahr oder für einen Teil des Steuerjahres bereits in 
einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik 
Deutschland besteuert, so wird die nachweislich 
dort für diesen Zeitraum erhobene Steuer auf die 
Steuer angerechnet, die für das Steuerjahr nach 
dieser Satzung zu zahlen ist. Eine Anrechnung 
erfolgt nur, wenn von der anderen Gemeinde 
nicht erstattet wird. Mehrbeträge werden nicht 
erstattet. 

(2) Die Steuer ist für Hundehalter, die Inhaber 
des „Erlangen-Passes“ sind, um die Hälfte er-
mäßigt. Die Ermäßigung wird nur für einen im 
Haushalt gehaltenen Hund gewährt. 
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(3) Die Steuerermäßigung wird nur auf Antrag 
gewährt. Eine Steuerermäßigung erfolgt frühes-
tens ab Beginn des Monats der Antragstellung. 

§ 6 Züchtersteuer 

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rasse-
reine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem 
Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken hal-
ten, wird die Steuer für Hunde dieser Rasse in der 
Form der Züchtersteuer erhoben. § 2 bleibt unbe-
rührt. 

(2) unverändert 

 

 

§ 6 Züchtersteuer 

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rasse-
reine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem 
Alter, darunter eine Hündin, nachweislich zu 
Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für Hunde 
dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erho-
ben. § 2 Abs. 1 Nr. 7 bleibt unberührt. 

(2) unverändert 

(3) Eine Hundehaltung zu Zuchtzwecken liegt 
nicht vor, wenn in zwei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren kein Hund mehr gezüchtet wor-
den ist. 

§ 11 Tragen der Steuermarke, Ordnungswidrigkeit 

(1) Der steuerpflichtige Hundehalter darf den Hund 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 
Grundbesitzes nur mit der üblicherweise am Hals-
band befestigten jeweiligen Steuermarke umherlau-
fen lassen.  

(2) Ordnungswidrig handelt nach Artikel 16 KAG, 
wer als steuerpflichtiger Hundehalter seinen Hund 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 
Grundbesitzes ohne befestigte Steuermarke umher-
laufen lässt. 

§ 11 Tragen der Steuermarke, Ordnungswidrigkeit 

(1) Der steuerpflichtige Hundehalter darf den Hund 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 
Grundbesitzes nur mit der üblicherweise am Hals-
band befestigten jeweiligen Steuermarke umherlau-
fen lassen. Er ist verpflichtet, Beauftragten der 
Stadt Erlangen oder anderen Berechtigten auf 
Verlangen die Hundemarke vorzuzeigen. 

(2) Bei Verlust oder Beschädigung der gültigen 
Hundemarke wird kostenpflichtig eine neue 
Steuermarke ausgehändigt. 

(3) Ordnungswidrig handelt nach Artikel 16 KAG, 
wer als steuerpflichtiger Hundehalter seinen Hund 
außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten 
Grundbesitzes ohne befestigte Steuermarke umher-
laufen lässt oder die Steuermarke auf Verlangen 
eines Beauftragten bzw. Berechtigten nicht vor-
zeigt. 

 


